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Die Einwohnergemeindeversamm
lung der Gemeinde Muttenz, 
gestützt auf § 47 Absatz 1 Zif
fer 2 des Gemeindegesetzes vom 
28. 05. 1970 in Verbindung mit 
den §§ 2aquater und 2aquinquies des 
Ergänzungsleistungsgesetzes vom 
15. 02. 1973 zu AHV und IV (ELG), 
beschliesst:

§1 Inhalt
1 Dieses Reglement regelt für die 
durch die Gemeinde ausgerichteten 
Zusatzbeiträge gemäss § 2abis ELG 
an Personen, die in Alters und Pfle
geheimen oder in Spitälern leben, 
folgende Aspekte:
a. die Begrenzung der Zusatzbei

träge,
b. die Ausrichtung der Zusatzbei

träge,
c. die Rückzahlung der Zusatzbei

träge,
d. die Übergangsregelung für Zu

satzbeiträge.
2 Die Zusatzbeiträge decken eine 
mögliche Finanzierungslücke zwi
schen der ELObergrenze bzw. 
einem allfälligen Selbstzahlungs
anteil und den jeweiligen Taxen ei
nes Alters und Pflegeheimes bzw. 
eines Spitals für Unterbringung 
und Betreuung.

§ 2 Begrenzung 
der Zusatzbeiträge

1 Die Zusatzbeiträge an Personen 
werden begrenzt, wenn sie in 
einem Alters und Pflegeheim 
leben, mit dem die Gemeinde 
keine Leistungsvereinbarung 
abgeschlossen hat. Der Gemein
derat legt die Begrenzung in einer 
Verordnung fest. Er orientiert sich 
dabei an den Taxen der Heime der 
Region.
2 Sofern für eine Person innert 
zumutbarer Frist kein geeigne
ter Platz verfügbar ist in einem  
Heim, dessen Taxen maximal je
nen gemäss Absatz 1 entsprechen, 
sind ihre Zusatzbeiträge fortan 
auf die Differenz zwischen der 
ELObergrenze und der jewei
ligen Taxen für Unterbringung 
und Betreuung im nächst teure
ren Heim in der Region begrenzt, 
das einen geeigneten freien Platz 
aufweist.

§3 Ausrichtung
der Zusatzbeiträge

Die Gemeinde richtet die Zusatz
beiträge direkt dem betreffenden 
Alters und Pflegeheim oder Spital 
aus, in dem sich die Person auf
hält.

§ 4 Rückzahlung 
von Zusatzbeiträgen

1 Wer Zusatzbeiträge erhält, ist zu 
deren Rückzahlung verpflichtet, 
wenn sich seine bzw. ihre wirt
schaftlichen Verhältnisse insofern 
verbessert haben, als kein Anspruch 
mehr auf Ergänzungsleistung und/
oder Zusatzbeiträge besteht.
2 Erben von Personen, die Zusatz
beiträge erhalten haben, sind zur 
Rückzahlung der bezogenen Zu
satzbeiträge verpflichtet, soweit 
diese den ErbschaftsFreibetrag, 
der dem ELFreibetrag gemäss 
Art. 11 Abs. 1 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes über Ergänzungs
leistungen zur Alters, Hinterlas
senen und Invalidenversicherung 
entspricht, übersteigen.
3 Zur Vermeidung von Härtefällen 
kann der Gemeinderat auf die 
Rückforderung verzichten.

§5 Übergangsregelung
Personen, die sich bei Inkrafttreten 
dieses Reglements bereits in einem 
Alters und Pflegeheim befinden 
und dieses nicht wechseln, wer
den in Abweichung von § 2 Abs. 1 
Zusatzbeiträge ausgerichtet bis 
zur Höhe der jeweiligen Taxen für 
Unterbringung und Betreuung ge

mäss § 2 im Heim, in dem sie sich 
befinden.

§ 6  Rechtsmittel
1 Gegen Verfügungen der Verwal
tung kann innert 10 Tagen nach 
Erhalt beim Gemeinderat schrift
lich und begründet Beschwerde 
erhoben werden.
2 Gegen Verfügungen des Gemeinde
rats kann innert 10 Tagen nach Er
halt beim Regierungsrat schriftlich 
und begründet Beschwerde erho
ben werden.

§7 Vollzug
Der Gemeinderat vollzieht dieses 
Reglement und erlässt allfällige 
Ausführungsbestimmungen dazu 
auf dem Verordnungsweg.

§8 Inkrafttreten
Dieses Reglement tritt nach Geneh
migung durch die Finanz und Kir
chendirektion am 1. Januar 2019 
in Kraft.
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